
AUSFLUG DER „ÄLTEREN“   
 

Unser diesjähriger Ausflug der „Älteren Schärdingerinnen 
und Schärdinger“ wird am Donnerstag, 15. September 
2011, stattfinden und führt uns zu den prachtvollen Blumen-
schauen und innovativen Gärten der Landesgartenschau Ansfelden. Eingeladen sind alle 
Schärdingerinnen und Schärdinger, die mit Jahresende das 65. Lebensjahr vollenden. Im 
blühenden Ambiente freut sich die Stadtgemeinde Schärding, alle Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer bei diesem traditionellen Ausflug begrüßen zu dürfen.   
 

 
 

 
Wir gratulieren ……….. 

   
 

den Ehegatten WALTER UND ERIKA REINTHA-
LER (Bild Mitte), Pflegfeldstraße 42,  
4780 Schärding, sehr herzlich zur Goldenen Hoch-
zeit, welche sie am 6. Juni 2011 feierten. 
 
 
 

 
 

TRINKWASSERINFORMATION 
gemäß Trinkwasser-Informationsverordnung BGBl. 352/1999 
 

Die Trinkwasserverordnung (BGBL. II 304/2001) und das Lebensmittelbuch Codex Kapitel B1 
verpflichten die Betreiber von Wasserversorgungsanlagen regelmäßig die Wasserproben aller 
Entnahmestellen durch eine Untersuchungsanstalt prüfen zu lassen. Dies wird in Schärding an 8 
Stellen durchgeführt.  
 

A U S Z U G   A U S   D E M   P R Ü F B E R I C H T 
vom Mai 2011 

Analysenparameter Messwert 
Altstadtbereich 

Messwert 
Krankenhaus 

Zulässige 
Höchstkonzentration 

Temperatur 14,6 °C 13,1 °C 25 °C 
Elektrische Leitfähigkeit 384 µS/cm 389 µS/cm 2500 µS/cm 
Nitrat (NO3) < 1 mg/l < 1 mg/l 50 mg/l 
Nitrit (NO2) < 0,02 mg/l < 0,02 mg/l 0,1 mg/l 
Gesamthärte 13° dH 12,9° dH - 
Eisen (Fe) 0,025 mg/l 0,069 mg/l 0,2 mg/l 
Mangan (Mn) < 0,005 mg/l < 0,005 mg/l 0,05 mg/l 
Koloniebildende Einheit bei 
22 °C - nach 72 h < 10 KBE/ml < 10 KBE/ml 100 KBE/ml 

Koloniebildende Einheit bei 
37 °C - nach 48 h < 10 KBE/ml < 10 KBE/ml 20 KBE/ml 

Coliforme Keime  nicht nachgewiesen nicht nachgewiesen nicht nachweisbar 
Escherichia coli nicht nachgewiesen nicht nachgewiesen nicht nachweisbar 
Enterokokken nicht nachgewiesen nicht nachgewiesen nicht nachweisbar 

 

Die Beurteilung des gegenständlichen Wassers bezieht sich ausschließlich auf die untersuchten 
Parameter. Wie den ermittelten Messwerten zu entnehmen ist, ist das untersuchte Wasser ge-
mäß dem Österreichischen Lebensmittelgesetz als GENUSSTAUGLICH zu beurteilen. 
 
In die Wasseruntersuchungsbefunde kann jederzeit beim Stadtamt Schärding, Bauabteilung      
(3. Stock), eingesehen werden.  
 
Sie werden ersucht, regelmäßig Ihren Wasserzähler zu kontrollieren, um einen eventuellen 
Mehrverbrauch schneller zu bemerken! (Monatskontrolle) 


